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Einführung

„[T]here appears to be little understanding of the 
role of arbitral institutions.“1

„[N]o consensus currently exists […] regarding the 
legal status of arbitral institutions in the arbitration 
process and the legal basis under which the institu-
tional legal relationships come into existence with 
regard to all institutional arbitration actors.“2

§ 1 Definitionsansätze der institutionellen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit

Die institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist eine alles andere als neue 
Erscheinung. Angesichts dessen mag überraschen, wie ernüchtert sich diese zi-
tierten Stimmen des jüngeren internationalen Schrifttums äußern, wenn sie sich 
der rechtlichen Beziehung zu den namensgebenden Institutionen zuwenden. 
Viele Fragen, so der erweckte Eindruck, scheinen ungeklärt. Möchte man sich 
diesen Fragen aber neuerlich annähern, stößt bereits die genaue Begriffsbildung 
auf Fragezeichen, namentlich was ein institutionelles Schiedsverfahren und 
was eine Schiedsorganisation kennzeichnet. Wiederkehrend wird beobachtet, 
es fehle an einer universell anerkannten Definition.3 Nachdem erläutert wird, 
warum dieser Befund für die deutsche Rechtsordnung kaum überrascht (I.), 
werden begriffliche Herangehensweisen und ausgewählte Definitionsansätze 
dargestellt (II.) und für die hiesige Rechtsordnung wertend eingeordnet (III.), 
um den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit herauszustellen.

I. Zur Entbehrlichkeit einer einheitlichen Definition der institutionellen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit für die deutsche Rechtsordnung

Zunächst zur Bedeutung einer Definition der institutionellen Handelsschieds-
gerichtsbarkeit: Maßgeblich hängt diese von den einschlägigen Rechtsgrund-

1 Gerbay, Arbitral Institutions, S. 1.
2 Warwas, Arbitral Institutions, S. 118.
3 Gerbay, Arbitral Institutions, S. 6–11; Schroeter, Contemp. Asia Arb. J. 2017, 141 (144).
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lagen ab. So bestimmen das New Yorker Übereinkommen über Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 19584 wie auch 
das Europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschieds-
gerichtsbarkeit vom 21. April 19615 lediglich, dass ihre Anwendungsbereiche 
auch Schiedssprüche eines ständigen Schiedsgerichts erfassen.6 Mittlerweile 
werden institutionelle Schiedsgerichte so universell als zulässig anerkannt, dass 
es dieser Klarstellung nicht mehr bedürfte.7 Ungleich weitreichender sind die 
Folgen der Qualifizierung als institutionelles Schiedsverfahren, erkennt ein na-
tionales Recht überhaupt nur Schiedssprüche eines solchen Schiedsverfahrens 
an. Exemplarisch sei dafür das chinesische Schiedsverfahrensrecht genannt.8

Das deutsche Schiedsverfahrensrecht belässt es dagegen dabei, die institutio-
nelle Schiedsgerichtsbarkeit durch den Verweis auf schiedsrichterliche Verfah-
rensordnungen in § 1042 Abs. 3 ZPO implizit anzuerkennen.9 An das Vorliegen 
eines institutionellen Schiedsverfahrens werden aber keine Folgen geknüpft. 
Mangels Rechtsfolgen ist die hiesige Rechtsordnung nicht zwingend darauf an-
gewiesen, sich einer universell anerkannten Definition zu bedienen.

II. Verbreitete begriffliche Herangehensweisen und Definitionsansätze

Das erklärt, warum sich Werke des deutschen Schrifttums der Thematik sel-
ten mittels eines Definitionsversuches im engeren Sinne annähern.10 Dennoch 
scheinen sich auch diese Stimmen einer Definition der institutionellen Schieds-
gerichtsbarkeit gewahr, schließen sie doch mitunter einzelne Organisationen 

4 BGBl. 1961 II S. 121–139 – nachfolgend als „New Yorker Übereinkommen“ bezeichnet.
5 BGBl. 1964 II S. 425–447.
6 Art. I Abs. 2 NYÜ (im Englischen: „permanent arbitral bodies“); Art. I Abs. 2 lit. b EuÜ 

(im Englischen: „permanent arbitral institutions“). Das ist exemplarisch das Schiedsgericht 
des Waren-Vereins der Hamburger Börse, BGH, Urt. v. 02.12.1982 – III ZR 85/81, NJW 1982, 
1267 (1268); siehe Gaillard/Bermann, New York Convention, S. 34; Schroeter, Contemp. Asia 
Arb. J. 2017, 141 (150) m. w. N. aus der Rspr.

7 Ehle, in: Wolff, New York Convention, Art. I Rn. 87; vgl. Schlosser, in: Stein/Jonas, 
ZPO, Anh. § 1061 Rn. 33 („ganz und gar überflüssige Bestimmung“).

8 Brödermann, J. Int’l Arb. 2013, 303 (318); Schroeter, Contemp. Asia Arb. J. 2017, 141 
(151 f.); Weimann/Heeg, in: Austrian Arb. YB 2013, 125 (129 f.).

9 BT-Drucks. Nr. 13/5274, S. 47; dazu Münch, in: MünchKommZPO, Vor. § 1025 Rn. 137.
10 Stattdessen scheint eine Annäherung an das institutionelle Schiedsverfahren mittels der 

(negativen) Abgrenzung zu Ad-hoc-Schiedsverfahren (Gremminger, Haftung von Schiedsorga-
nisationen, S. 121–123), der Nennung wichtiger Schiedsorganisationen (Aden, Handelsschieds-
gerichtsbarkeit, S. 48–50; Gremminger, Haftung von Schiedsorganisationen, S. 127–130; 
Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 2942–2967; Löhr, Rechtsschutz im Schiedsverfah-
ren, S. 81–87; Schlosser, Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 163–177), der Darstellung (typisierter) 
Befugnisse einer Schiedsorganisation (Wolf, Handelsschiedsgerichtsbarkeit, S. 16–37; Wolf/
Eslami, in: BeckOK ZPO, § 1025 Rn. 11; ähnlich auch die Aufzählung [regelmäßiger] Merk-
male eines institutionellen Schiedsgerichts Schützes, in: ders., Schiedsgerichtsbarkeit, Einl. 
Rn. 2–21) oder der Vor- und Nachteile beider Erscheinungsformen (Buchwitz, Schiedsverfah-
rensrecht, S. 22–24; Gremminger, Haftung von Schiedsorganisationen, S. 123–127) geläufiger.
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begrifflich aus diesem Reigen aus.11 Um eine begriffliche Grundlage zu schaf-
fen, werden ausgewählte Definitionsansätze daher eingangs knapp verortet.

Die elementarsten Begriffsansätze beschränken sich auf das Element der 
Einbindung einer (neutralen) Institution.12 Dem wohl führenden Begriffsver-
ständnis zufolge zeichnet sich ein institutionelles Schiedsverfahren dagegen 
durch die Schiedsgerichtsordnung aus, auf welche sich die Schiedsparteien 
verbindlich einigen und kraft welcher einer Institution bestimmte Befugnisse 
während des Schiedsverfahrens übertragen werden.13 Wieder andere Stimmen 
fordern für die Annahme eines institutionellen Schiedsverfahrens weitere We-
sensmerkmale: Manche verlangen, dass die schiedsinstitutionellen Befugnis-
se eine qualitative Schwelle überschreiten.14 Andere fordern die Verbindlich-
keit schiedsinstitutioneller Entscheidungen für die Schiedsparteien, selbst wenn 
diese einvernehmlich abweichen wollten.15 Wieder andere setzen eine institu-
tionelle Verpflichtung zur Verfahrensdurchführung aus einem Vertrag mit den 
Schiedsparteien voraus.16

III. Gesamtschau und eigene Einordnung der Definitionsansätze

In der Zusammenschau herrscht also weitgehender Konsens, für ein institu-
tionelles Schiedsverfahren eine Vereinbarung vorauszusetzen, mittels welcher 
die Parteien das Verfahren der Schiedsgerichtsordnung einer permanenten Or-
ganisation unterstellen. Für die deutsche Rechtsordnung ist die Vereinbarung 
einer vorgefertigten Verfahrensordnung zwar das Element eines institutionellen 
Schiedsverfahrens, welches im Gesetz in § 1042 Abs. 3 ZPO anklingt. Eine sol-
che Verfahrensordnung einzubeziehen, begründet für sich genommen aber noch 
kein institutionelles Schiedsverfahren.17 Das illustriert das Beispiel der UNCI-
TRAL-Schiedsverfahrensordnung.18

11 Exemplarisch nennen v. Enzberg/Timmermann, SchiedsVZ 2019, 81 (83) die German 
Maritime Arbitration Association zwar unter der Überschrift „Arbitration Institutions“, beto-
nen aber, sie führe selbst keine Verfahren durch, sondern stelle nur Regelwerke und Informa-
tionen für Ad-hoc-Verfahren bereit.

12 Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 2977; Lendermann, Hybrid Arbitration Agree-
ments, S. 130; Lörcher/Lörcher/Lörcher, Schiedsverfahren, Rn. 27.

13 Blackaby et al., Redfern and Hunter on International Arbitration, Rn. 1.146–1.148; 
Born, Int’l Arbitration, S. 189; vgl. ferner Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, Kap. 1 
Rn. 10 für einen Definitionsansatz mit diesen drei Elementen.

14 Exemplarisch fordern Gerbay, Arbitral Institutions, S. 15–17 und Melis, Comp. L. YB 
Int’l Bus. 1991, 107 (109) mehr als eine bloße Ernennungstätigkeit; krit. Schroeter, Contemp. 
Asia Arb. J. 2017, 141 (187).

15 Schroeter, Contemp. Asia Arb. J. 2017, 141 (185–187).
16 Berger, Arb. Int’l 2018, 473 (476).
17 Gerbay, Arbitral Institutions, S. 15; Münch, in: MünchKommZPO, Vor. § 1025 Rn. 25; 

Schroeter, Contemp. Asia Arb. J. 2017, 141 (156 f.).
18 Denn diese wurde gerade für Ad-hoc-Schiedsverfahren konzipiert, siehe Born, Int’l Ar-

bitration, S. 193; Buchwitz, Schiedsverfahrensrecht, S. 40.
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Erst die Beteiligung einer permanenten Organisation, welche verbindliche 
Befugnisse nach einer von ihr bereitgestellten Schiedsgerichtsordnung ausübt, 
erlaubt daher die Annahme eines institutionellen Schiedsverfahrens. Das Erfor-
dernis der Verbindlichkeit einer schiedsinstitutionellen Entscheidung für eine 
Schiedspartei dient der Abgrenzung zu Einrichtungen, welche logistische Un-
terstützung bieten, im Verfahren sonst aber nicht involviert sind.19 Angesichts 
oftmals hoher Streitwerte scheint es zudem fernliegend, dass die Schiedspartei-
en eine Schiedsorganisation auf reiner Gefälligkeitsgrundlage ohne vertragliche 
Bindung mit der Verfahrensadministration betrauen. Daher ist der Abschluss 
eines Schiedsorganisationsvertrages – anders als bei der bloßen Festlegung der 
Ernennungstätigkeit Dritter20 – eine konstitutive Voraussetzung eines institutio-
nellen Schiedsverfahrens.

Damit liegt ein institutionelles Schiedsverfahren vor, wenn eine ständi-
ge Organisation aufgrund einer Parteivereinbarung entsprechend der von ihr 
dafür bereitgestellten Verfahrensordnung für die Parteien verbindliche Ent-
scheidungen treffen kann. Dem liegt ein Schiedsorganisationsvertrag zugrun-
de. Diese permanente Organisation ist nach Wolfs grundlegendem Werk als 
Schiedsgerichtsorganisation21 bzw. Schiedsorganisation22 oder – synonym – als 
Schiedsgerichtsinstitution23 bzw. Schiedsinstitution24 zu bezeichnen.

19 Darüber hinaus hängt die Einordnung als institutionelles Schiedsverfahren nicht von 
einem qualitativen Schwellenwert der ausgeübten Befugnisse ab. Denn diese Hürde ließe sich 
abstrakt kaum bestimmen, ohne dass ein Eindruck der Rechtsunsicherheit und Willkür ent-
stünde – ähnlich die Kritik bei Schroeter, Contemp. Asia Arb. J. 2017, 141 (165); vgl. auch 
Lendermann, Hybrid Arbitration Agreements, S. 130. Entgegen Schroeter, Contemp. Asia Arb. 
J. 2017, 141 (176 f., 185–187) genügt es, wenn eine Organisation sich einseitig verbindliche 
Befugnisse vorbehält. Denn sind die Schiedsparteien über Verfahrensfragen uneins oder ver-
weigert sich eine Partei der Mitwirkung, äußert sich die charakteristische schiedsinstitutionelle 
Autorität gerade in Entscheidungen, welche die Schiedsparteien – theoretisch – einvernehm-
lich abändern könnten. Gerade diese Autorität wird vielfach als Charakteristikum und Vor-
teil eines institutionellen Schiedsverfahrens gesehen, dazu Gremminger, Haftung von Schieds-
organisationen, S. 126; Lendermann, Hybrid Arbitration Agreements, S. 135.

20 Berger, Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, S. 145 in Fn. 63; Münch, in: MünchKomm-
ZPO, § 1035 Rn. 29 in Fn. 66. Denn für die Ernennungstätigkeit Dritter sieht zumindest das 
Gesetz keine vertragliche Bindung und dementsprechend auch keine Verpflichtung zur Er-
nennung aufseiten des Dritten voraus, vgl. dazu Schütze/Thümmel, Schiedsgericht, § 1 Rn. 60; 
Schütze/Tscherning/Wais, Schiedsverfahren, Rn. 193.

21 Wolf, Handelsschiedsgerichtsbarkeit, S. 1; ferner exemplarisch Schlosser, in: Stein/
Jonas, ZPO, § 1042 Rn. 27.

22 Gremminger, Haftung von Schiedsorganisationen, S. 121; Risse/Reiser, NJW 2015, 
2839.

23 Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 2942; Raeschke-Kessler, in: FS Schütze, S. 457 
(457, 459, 461).

24 Buchwitz, Schiedsverfahrensrecht, S. 22; Chen, Schiedsinstitutionen, S. 26.
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§ 2 Globale Tendenzen der institutionellen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit

Bevor sich der Blick auf Deutschland richtet, werden zur Einordnung des For-
schungsbedarfs in diesem Feld vier Entwicklungen dargestellt, welche für die 
institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit festzustellen sind: Deren globa-
ler quantitativer Bedeutungsgewinn (I.), deren fortschreitende Institutiona-
lisierung (II.) sowie die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch Schieds-
organisationen (III.) als Schlaglichter eines qualitativen Bedeutungsgewinns 
und schließlich ein verlautbarter Anstieg der Konfrontationsbereitschaft im 
Schiedsverfahren (IV.).

I. Quantitativer Bedeutungsgewinn institutioneller Schiedsverfahren

Eine Arbeit zur institutionellen Handelsschiedsgerichtsbarkeit kommt kaum 
aus, ohne eingangs (knapp25) deren quantitativen Bedeutungsgewinn zu be-
leuchten. Als Beleg dafür dienen die Fallzahlen global führender Schiedsorga-
nisationen, exemplarisch des Internationalen Schiedsgerichtshofes der Inter-
national Chamber of Commerce (ICC),26 des London Court of International 
Arbitration (LCIA)27 und des Arbitration Institute der Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC)28. Regional führende Schiedsorganisationen verzeichnen 
mitunter ebenfalls wachsende Fallzahlen, exemplarisch die Deutsche Institu-
tion für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) bis 2020.29 Das gilt aber nicht für alle 
regionalen Schiedsorganisationen.30 Auszunehmen sind ferner kleine Schieds-
organisationen und solche für bestimmte Waren.31 Daraus auf eine Stagnation 

25 Ausf. zum quantitativen Bedeutungsgewinn Gerbay, Arbitral Institutions, S. 29–43.
26 Jährliche Verfahrenseingänge des ICC-Schiedsgerichtshofs: 365 in 1990, 593 in 2002, 

von 1998 bis 2007 durchschnittlich 500 pro Jahr (Bühler/v. Schlabrendorff, SchiedsVZ 2009, 
26 [27]), 801 in 2014 (Gerbay, Arbitral Institutions, S. 30), 810 in 2017 (International Cham-
ber of Commerce, ICC Dispute Resolution Bull. 2018, 51 [52]) und 946 in 2020 (International 
Chamber of Commerce, Statistics 2020).

27 Dazu exemplarische jährliche Verfahrenseingänge des LCIA: 265 in 2012, 326 in 2015, 
440 in 2020, 377 in 2021, siehe London Court of Arbitration, 2021 Annual Casework Report, 
S. 7.

28 Dazu exemplarische Fallzahlen des Arbitration Institute der SCC: 135 in 2000, 100 
in 2005, 197 in 2010, 181 in 2015, 213 in 2020, siehe Arbitration Institute of the Stockholm 
Chamber of Commerce, Statistics 2009, S. 1; dass., SCC Statistics 2020, S. 1.

29 Dazu exemplarische jährliche Verfahrenseingänge der DIS: 72 in 2005, 156 in 2010, 
140 in 2015, 165 in 2020, siehe dazu Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, Statistik 
2005, S. 1; dies., DIS-Statistik 2010, S. 1; dies., DIS-Statistik 2015, S. 1; dies., DIS-Statistik 
2020, S. 1.

30 Dazu exemplarische jährliche Verfahrenseingänge des Vienna International Arbi-
tral Centre (VIAC): 68 in 2010; 40 in 2015, 40 in 2020, 44 in 2021, siehe www.viac.eu/de/
statistiken (zul. abgerufen am 20.06.2023).

31 Exemplarisch reduzierten sich nach den Angaben der Handelskammer Hamburg, 
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der institutionellen Handelsschiedsgerichtsbarkeit zu schließen, wäre aber vor-
schnell, entwickelt sich diese doch immer auch abhängig von den Wirtschafts-
märkten.32

II. Schlaglichter eines qualitativen Bedeutungsgewinns:  
Das Phänomen der Institutionalisierung des Schiedsverfahrens

Bereits 1999 konstatierten Gaillard und Savage eine zunehmende Institutiona-
lisierung der Handelsschiedsgerichtsbarkeit.33 Dieser Prozess kennzeichne sich 
durch eine Bedeutungsverschiebung zugunsten der Schiedsorganisationen. Zu-
nehmend kämen zentrale Verfahrensentscheidungen nicht mehr den Schieds-
parteien, sondern der Schiedsorganisation selbst zu.34 Mit Gerbay prägen zwei 
Elemente die von ihm jüngst bestätigte Institutionalisierung, namentlich zuneh-
mend ausdifferenzierte Schiedsgerichtsordnungen und erweiterte schiedsinsti-
tutionelle Interventionsbefugnisse.35 Beides bejaht er nebst anderen Beispielen 
für die Schiedsgerichtsordnungen der ICC und des LCIA.36

III. Schlaglichter eines qualitativen Bedeutungsgewinns: 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch Schiedsorganisationen

Neben die beschriebene Institutionalisierung des Schiedsverfahrens tritt eine 
weitere Dimension des schiedsinstitutionellen Bedeutungsgewinns: In wach-
sendem Umfang nehmen Schiedsorganisationen der Handelsschiedsgerichts-
barkeit öffentliche Funktionen wahr. Ausführlich wurde diese Entwicklung von 
Warwas als „emerging public function“ untersucht.37 Nach Warwas zeichne 
sich diese Entwicklung unter anderem dadurch aus, dass Schiedsorganisatio-

Schiedsgerichtsbarkeit, die Schiedsverfahren des Schiedsgerichts des Waren-Vereins der Ham-
burger Börse von 78 Verfahren in 1996 auf 34 Verfahren in 2000 und 21 Verfahren in 2005 
(S. 27). Ohne eine Entwicklung nachzuzeichnen, wurde für das Schiedsgericht der Handels-
kammer Hamburg im Jahr 2007 festgehalten, es führe im Jahr „circa fünf bis zehn Verfahren 
durch“ (S. 19).

32 Vgl. für den Anstieg der Verfahrenseingänge durch die Weltfinanzkrise um das Jahr 
2008 Gerbay, Arbitral Institutions, S. 30; vgl. auch Deutsche Institution für Schiedsgerichts-
barkeit, Statistik 2010, S. 1 mit einer besonders hohen Zahl von 176 Verfahrenseingängen für 
2009.

33 Gaillard/Savage, Goldman on Arbitration, Rn. 53–57. Diesen Begriff rezipieren in jün-
gerer Zeit exemplarisch Bentolila, Arbitrators as Lawmakers, S. 35–37; Gerbay, Arbitral Insti-
tutions, S. 47–53; Hunter, in: Flecke-Giammarco/Boog/Elsing, DIS Arbitration Rules, § 1.05 
Rn. 4, 20, 128; Marchisio, The Notion of Award, S. 30–46; Schroeter, Contemp. Asia Arb. 
J. 2017, 141 (154).

34 Gaillard/Savage, Goldman on Arbitration, Rn. 53.
35 Gerbay, Arbitral Institutions, S. 47 f.; vgl. auch Warwas, Arbitral Institutions, S. 184 

(„growing legal authority of arbitral institutions“).
36 Gerbay, Arbitral Institutions, S. 47 f.
37 Warwas, Arbitral Institutions, S. 67–108.
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nen zunehmend traditionell staatlich-öffentliche Aufgaben erfüllten, ohne dass 
die betroffenen Parteien dem ausdrücklich zustimmten.38 An dieser Stelle ist 
eines der Elemente hervorzuheben, welches von ihr neben anderen als für diese 
Entwicklung prägend benannt wird: Die Zuweisung bestimmter Streitigkeiten 
qua Gesetz an Schiedsorganisationen. Zwar ist die Zuweisung streitiger Verfah-
ren zu außergerichtlichen Institutionen global betrachtet kein Novum.39 Dass 
manche EU-Staaten dem in jüngerer Vergangenheit folgten, ist dennoch Indiz 
eines qualitativen Bedeutungsgewinns der Schiedsorganisationen. Dazu zählt 
exemplarisch, dass nach spanischem Schiedsverfahrensrecht in gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten zwingend die Schiedsrichterernennung durch eine 
Schiedsorganisation erfolgt.40 Noch weiter geht das maltesische Schiedsverfah-
rensrecht: Dieses ordnet für bestimmte Streitigkeiten obligatorische Schieds-
verfahren an,41 welche dann von dem durch Gesetz gegründeten Malta Arbitra-
tion Centre administriert werden.42

IV. Zunehmende Konfrontationsbereitschaft der Schiedsparteien

Schließlich sehen sich (institutionelle) Schiedsverfahren in jüngerer Zeit einer 
Tendenz ausgesetzt, welche die Schiedsorganisation in den Fokus rückt: Die 
Konfrontationsbereitschaft der Schiedsparteien scheint zu steigen. Für diesen 
Befund sprechen zwei Indikatoren. Einerseits das konfrontative Verhalten man-
cher Parteien während des Schiedsverfahrens. Beobachtet werden verfahrens-
interne Verzögerungstaktiken wie (vermeintlich grundlose) Ablehnungsgesu-
che gegen Mitglieder des Schiedsgerichts, verspäteter Parteivortrag, exzessive 
Beweisanträge über die Einschaltung staatlicher Gerichte bis hin zur Beeinflus-
sung von Zeugen.43 Verbreitet werden Verhaltensweisen dieser Art unter das 
Schlagwort der Guerilla-Taktiken gefasst.44 Zwar handelt es sich hierbei um 
kein gänzlich neues Phänomen. Allerdings beobachtet Wilske die „Zunahme 

38 Warwas, Arbitral Institutions, S. 67.
39 Zu denken ist etwa an die Mechanismen der Streitbeilegung sozialistischer Staaten, vgl. 

dazu Habscheid, DtZ 1992, 370–375; Schlosser, Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 176.
40 Das folgt aus Art. 11 des spanischen Arbitration Act 60/2003 v. 23.12.2003, geändert 

durch Act 11/2011 v. 20.05.2011, siehe dazu Gómez Jene, Arbitration in Spain, Rn. 5.6; War-
was, Arbitral Institutions, S. 102.

41 Sehr zweifelhaft erscheint im Lichte des obligatorischen Charakters, ob insofern über-
haupt noch von Schiedsverfahren im engeren Sinne gesprochen werden kann.

42 Das folgt aus Art. 15 Abs. 11 des dahingehend 2004 ergänzten maltesischen Arbitrati-
on Act (The Laws of Malta, Chapter 387), kritisch dazu Scerri-Diacono/Bartolo, Arbitration 
2013, 367 (372); Warwas, Arbitral Institutions, S. 103.

43 Beispiele bei Hacking/Berry, in: FS Chartered Institute of Arbitrators, S. 138 (139 f.); 
Horvath, in: Austrian Arb. YB 2011, S. 297 (300–303); Wilske, in: Salger/Trittmann, Schieds-
verfahren, § 29 Rn. 20.

44 Buckland, Arbitration 2019, 230 (237 f.); Hacking/Berry, in: FS Chartered Institute of 
Arbitrators, S. 138 (139); Wilske, in: Salger/Trittmann, Schiedsverfahren, § 29 Rn. 15.
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schwerwiegender missbräuchlicher Verhaltensweisen, was der internationalen 
Schiedspraxis nach wie vor zu schaffen macht“.45 Eine Zunahme solcher Ver-
haltensweisen konstatieren auch andere Stimmen des nationalen wie internatio-
nalen Schrifttums.46 Empirische, wenngleich nicht zwangsläufig repräsentative, 
Erhebungen deuten ebenfalls in diese Richtung.47

Andererseits zeigt sich die gestiegene Konfrontationsbereitschaft im Verhal-
ten mancher Schiedsparteien nach Abschluss des Verfahrens. Bei ungünstigem 
Verfahrensausgang erscheint es für Parteien mitunter gangbar, vor staatlichen 
Gerichten gegen die administrierende Schiedsorganisation zu prozessieren.48 
Ob solche Gerichtsverfahren in absoluten Zahlen zugenommen haben, ist man-
gels verlässlicher Datenlage zwar kaum feststellbar.49 Entsprechende Gerichts-
verfahren werden jedoch aus verschiedensten Rechtsordnungen berichtet: 
Schon länger aus den U. S. A.50 und Frankreich,51 in jüngerer Zeit exemplarisch 
aber auch aus Schweden52 und Hongkong53.

45 Wilske, in: Salger/Trittmann, Schiedsverfahren, § 29 Rn. 14.
46 Buckland, Arbitration 2019, 230 (237); Gal, Schiedsrichterhaftung, S. 354 („täg-

lich kampfbetonter und streitlustiger“); Hacking/Berry, in: FS Chartered Institute of Arbi-
trators, S. 138; Halprin, Arbitration 2019, 87; Hasenstab, Parteivertreter in Schiedsverfahren, 
S. 47 f. m. w. N.; Horvath, in: Austrian Arb. YB 2011, S. 297 (303); Malintoppi, Arb. Int’l 2021, 
487 (488) („increasingly aggressive environment“); Schima/Sesser, SchiedsVZ 2016, 61 (71); 
Wachter, in: Austrian Arb. YB 2012, S. 65 (82); a. A. Born, Int’l Arbitration, S. 3106; Dasser, 
in: Menaker, Arbitration, S. 634 (669) („not a problem of widespread serious counsel miscon-
duct“).

47 Dazu exemplarisch Reed/Freda, ICSID Rev. 2015, 10 (19) (75 % der etwa 440 Um-
frageteilnehmenden gaben an, es häufig oder manchmal erlebt zu haben, dass die Gegenseite 
die Herausgabe angeforderter Dokumente verweigert); Sussmann/Ebere, Am. Rev. Int’l Arb. 
2012, 611 (612) (68 % der 81 Umfrageteilnehmenden gaben an, Guerilla-Taktiken im Schieds-
verfahren erlebt zu haben); auf die Umfragen bezugnehmend Hacking/Berry, in: FS Charte-
red Institute of Arbitrators, S. 138 (139); Wilske, in: Salger/Trittmann, Schiedsverfahren, § 29 
Rn. 22 f.; offenlassend aber Bennett, Dispute Resolut. J. 2008, 38 (40).

48 Lew/Mistelis/Kröll, Comparative Arbitration, Rn. 12.62; Robine, Arb. Int’l 1989, 323.
49 Vgl. aber die Einschätzungen bei Cremades, Jahrbuch für die Praxis der Schieds-

gerichtsbarkeit 1990, 31 (41); van Houtte/McAsey, in: Habegger et al., Arbitral Institutions, 
S. 133 („changed atmosphere in arbitration“); Warwas, Arbitral Institutions, S. 13 („Trend of 
Increasing Liability Suits“); Weber-Stecher, in: Habegger et al., Arbitral Institutions, S. 37.

50 Exemplarisch U. S. Courts of Appeals, 6th Circuit, Ent. v. 02.11.1982, 691 F. 2d 1205; 
U. S. Courts of Appeals, 8th Circuit, Ent. v. 07.06.1996, 85 F. 3d 381; für Anm. und weitere 
Nachweise, siehe Gremminger, Haftung von Schiedsorganisationen, S. 35–39; Trigo/Gouveia, 
Rev. Brasil. Arb. 2018, 59 (67–69).

51 Exemplarisch Cour de Cassation, Ent. v. 20.02.2001, Rev. Arb. 2001, 511 f.; Cour 
d’appel de Paris, Ent. v. 15.09.1998, Rev. Arb. 1999, 103–112; Cour d’appel de Paris, Ent. v. 
22.01.2009, Rev. Arb. 2010, 314–320; für Anm. und weitere Nachweise, siehe Gremminger, 
Haftung von Schiedsorganisationen, S. 41 f.; Trigo/Gouveia, Rev. Brasil. Arb. 2018, 59 (69–
73).

52 Högsta domstolen, Ent. v. 03.12.2008 – No. Ö 4227-06; für Anm., siehe Cheng/Li, 
in: Hanotiau/Mourre, Interaction in Arbitration, S. 113 (115); Warwas, Arbitral Institutions, 
S. 246 f.

53 Hong Kong Court of First Instance, Ent. v. 18.03.2014, [2015] 2 HKLRD 537; für 
Anm., siehe Gremminger, Haftung von Schiedsorganisationen, S. 40.
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§ 3 Bestandsaufnahme für Schiedsorganisationen 
mit Sitz in Deutschland

Diese Entwicklungen indizieren einen globalen quantitativen wie qualitati-
ven Bedeutungsgewinn der Schiedsorganisationen. Doch ist damit noch nicht 
gesagt, ob sich diese Feststellungen auf Schiedsorganisationen mit Sitz in 
Deutschland übertragen lassen, und welche Folgerungen daraus zu ziehen sind. 
Das wird in diesem Abschnitt untersucht. Dazu werden zunächst exemplarische 
Schiedsorganisationen mit Sitz in Deutschland porträtiert (I.). Danach wird die 
Möglichkeit eines Transfers der skizzierten Entwicklungen geprüft (II.).

I. Ausgewählte Schiedsorganisationen mit Sitz in Deutschland

Eine abschließende Kartografie aller Schiedsorganisationen mit Sitz in Deutsch-
land würde diesen Rahmen sprengen.54 Stattdessen werden Schiedsorganisa-
tionen vorgestellt, welche national führend (1.) oder exemplarisch für regio-
nal (2.–4.) oder sektoral (5.–7.) ausgerichtete Organisationen stehen. Nicht nur 
legt deren Darstellung die Grundlage, um anschließend den Bedeutungsgewinn 
deutscher Schiedsorganisationen zu bewerten. Sie veranschaulicht auch die Di-
versität der deutschen Schiedsorganisationen in Ausrichtung und Struktur und 
setzt zugleich den Rahmen dieser Arbeit.

1. Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit

Allen voran ist die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) als 
nach allgemeiner Ansicht führende deutsche Schiedsorganisation zu nennen.55 
Die DIS administriert Schiedsverfahren branchenübergreifend. Gegründet 
wurde sie zum 01. Januar 1992. Mit ihrer Gründung trat sie an die Stelle zweier 
Vorgängerorganisationen, namentlich des Deutschen Ausschusses für Schieds-
gerichtswesen e.V. und des Deutschen Instituts für Schiedsgerichtswesen e.V.56

In ihrer Rechtsform ist die DIS ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Ber-
lin.57 Sie ist unabhängig von dem deutschen Staat oder nationalen Handelskam-

54 Mit instruktiven Darstellungen einzelner Schiedsstandorte, siehe v. Enzberg/Timmer-
mann, SchiedsVZ 2019, 81–85 für Hamburg; Grote, SchiedsVZ 2019, 216–222 für Köln 
und Düsseldorf; Heike/Landmann, SchiedsVZ 2019, 274–277 für Frankfurt; Lederer/Stretz, 
SchiedsVZ 2019, 341–344 für München.

55 Besch/Kreuzeder, RIW 2018, 256; Böckstiegel/Kröll/Nacimiento, in: Böckstiegel/Kröll/
Nacimiento, Arbitration in Germany, General Overview Rn. 26; Buchwitz, Schiedsverfahrens-
recht, S. 24; Lionnet/Lionnet, Schiedsgerichtsbarkeit, S. 485; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, 
§ 1042 Rn. 16; Theune, in: Schütze, Schiedsgerichtsbarkeit, Einl. DIS-SchO 2018 Rn. 1.

56 Böckstiegel/Kröll/Nacimiento, in: Böckstiegel/Kröll/Nacimiento, Arbitration in Germa-
ny, General Overview Rn. 26; Hunter, in: Flecke-Giammarco/Boog/Elsing, DIS Arbitration 
Rules, § 1.05 Rn. 49.

57 § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 der DIS-Satzung.
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mern.58 Die Vereinsorgane sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand, der 
Beirat und die Ausschüsse.59 Die DIS-Geschäftsordnung regelt die Binnenorga-
nisation näher,60 welche im Vergleich zu anderen deutschen Schiedsorganisa-
tionen ausdifferenzierter ist. Demnach tragen das DIS-Sekretariat, der DIS-Rat 
für Schiedsgerichtsbarkeit samt seiner Verfahrensausschüsse und der DIS-Er-
nennungsausschuss unterschiedliche Funktionen der Verfahrensadministration. 
Der geschäftsführende DIS-Vorstand ernennt die Mitglieder des DIS-Rates und 
des DIS-Ernennungsausschusses.61

Die erste DIS-Schiedsgerichtsordnung folgte 1992 inhaltlich weitestgehend 
der Schiedsgerichtsordnung des Deutschen Ausschusses für Schiedsgerichts-
wesen aus dem Jahr 1988.62 Mit der Reform des deutschen Schiedsverfahrens-
rechts fasste die DIS im Jahr 1998 ihre Schiedsgerichtsordnung umfassend neu.63 
Eine weitere, umfassende Reform der Schiedsgerichtsordnung folgte 2018.

2. Asian European Arbitration Centre  
(vormals Chinese European Arbitration Centre)64

Andere Schiedsorganisationen zeichnen sich durch ihren Fokus auf bestimm-
te Streitigkeiten aus. Das trifft auf das Asian European Arbitration Centre 
(ASEAC) zu. In dessen regionalem Fokus steht der Wirtschaftsverkehr zwi-
schen europäischen und asiatischen Parteien.

Gegründet wurde das ASEAC im Jahr 2008 mit Sitz in Hamburg unter dem 
Namen Chinese European Arbitration Centre, kurz CEAC.65 Die Trägerin des 
CEAC war die Chinese European Arbitration Centre GmbH. Letztere wurde 
2008 durch einen gemeinnützigen Verein gegründet, dem Chinese European 
Legal Association e. V.,66 welcher seit 2023 als Asian European Arbitration As-
sociation e.V. firmiert.67 In diesem Jahr erfolgte auch die Umfirmierung in das 

58 Meyer, Schiedsgerichtsbarkeit, S. 62; Suh, in: Böckstiegel/Kröll/Nacimiento, Arbitrati-
on in Germany, Intro. DIS-Rules Rn. 2.

59 § 6 der DIS-Satzung.
60 Geschäftsordnung für das Administrieren von Schiedsverfahren gemäß der Schieds-

gerichtsordnung, Anlage 1 zur DIS-SchO 2018 (nachfolgend „DIS-GO 2018“).
61 Art. 3.2, 6.2 DIS-GO.
62 Hunter, in: Flecke-Giammarco/Boog/Elsing, DIS Arbitration Rules, § 1.05 Rn. 50; 

Meyer, Schiedsgerichtsbarkeit, S. 63.
63 Meyer, Schiedsgerichtsbarkeit, S. 63.
64 Siehe dazu die Porträts bei Beneyto/Brödermann/Meyer/Zhao, RIW 2011, 12–29; Brö-

dermann, J. Int’l Arb. 2013, 303–327; Moens/Sharma, Arbitration 2013, 138–157; Weimann/
Heeg, in: Austrian Arb. YB 2013, 125 (134–148).

65 Instruktiv zu dessen Gründungsgeschichte Weimann/Heeg, in: Austrian Arb. YB 2013, 
125 (134–136).

66 Präambel der CEAC-SchO 2012. Mit Wirkung zum 01.01.2018 erwarb der Chinese 
European Arbitration Association e.V. von dem Chinese European Legal Association e.V. alle 
Anteile an der (vormaligen) Chinese European Arbitration Centre GmbH.

67 Präambel der ASEAC-SchO 2023.


